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Aufgabe des Amtes Ausland/Abwehr im Oberkomma

Wehrmacht und der diesen unterstellten Dienstst

ist, soweit eine Zusammenarbeit mit dem Chef de

leutigen Zusammenarbeit festge-

st ausschliesslich Aufgabe der

ehrmacht. Die bei den Dienststellen

des SD anfallenden Mitteilungen,

edienst bedeutsam erscheinen,
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durchführen, ist die Gegenspionage in Zukunft auch

Aufgabe der Sicherheitspolizei und des SD.

Die Dienststellen der militärischen Abwehr, der

Sicherheitspolizei und des SD werden zur Erreichung

des gemeinsanen Zieles - besonders dort, wo sieh ihre

Aufgabengebiete überschneiden - vertrauensvoll zusammen-

arbeiten und ihre Nachrichten austauschen.

Das Amt Ausland/Abwehr und das Reichssicherheits-

hauptamt stellen sich Spielmaterial zur Irreführung des

Gegners und zur Aufrechterhaltung der Gegenspionage-

verbindungen gegenseitig zur Verfügung.

6.) a) Der vorsorgliche Schutz gegen militärische Ausspähung,

Verrat und Sabotage in solchen Betrieben,die mit ge-

heimen Fertigungen betraut sind, ist Aufgabe der mili-

tärischen Abwehr. Darüber hinaus kännen vom militärischen

Abwehrdienst auch solche Betriebe betreut werden, die

für die Interessen der Wehrmacht von besonderer Be-

deutung sind. Für diese Aufgaben sind die in den ge-

schützten Betrieben eingesetzten Abwehrbeauftragten

der Abwehr gegenüber verantwortlich und an ihre Wei-

sungen gebunden. Im Rahmen ihrer gesamten Aufgabe ist

die Bekämpfung der Reichs- und Staatsfeinde (Zer-

setzung, Sabotage, Te

Betrieben einschlies

stattung Aufgabe der

Für diese Aufgaben s

Betrieben eingesetzt
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Ausführungsbestimmungen

über den dienstlichen Verkehr zwischen den militärischen

Abwehrdienststellen und den Dienststellen der Sicherheits-

polizei und des SD.

1.) Vorbedingung zum Erreichen des gemeinsamen Zieles ist eine

verständnisvolle und von gegenseitigem Vertrauen getragene

kameradschaftliche dienstliche Zusammenarbeit sowohl der

Dienststellen selbst als auch der Angehörigen der Dienst -

stellen untereinander.

2.) Die Dienststellen der militärischen Abwehr unterrichten

die Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD laufend

über alle Feststellungen, die deren Arbeitsbereich betreffen.

Das gleiche gilt für die Dienststellen der Sicher-

heitspolizei und des SD hinsichtlich der Unterrichtung der

militärischen Abwehrdienststellen.

3.) Die Durchfuhrung exekutiver Hassnahmen auch vorbeugender

Art ist ausschliesslich Angelegenheit der Sicherheitspolizei

und des SD. Nachrichten und Meldungen, die ein exekutives

Tätigwerden erwarten lassen, sind unverzüglich, zumindest

aber so rechtzeitig an die zuständige Dienststelle der Sicher-

heitspolizei und des SD weiterzugeben, dass von dieser geeig-

nete Massnahmen unter Wahrung der Interessen der militärischen

Abwehn
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Berlin, den 31. Juli 1943
Reichssicherheitshauptamt
IV E 5 a - 123/43 g
"Als geheim!"
An alle Staatspolizei(leit)stellen,
Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD,
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,
Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD,
an den
Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei
und des ŠD im Bereich ces Militärbefehlshabers
in Belgien und Nordfrankreich
in__B_r_ü_S_S_e_l_1
an den
Beauftragten für die Innere Verwaltung beim Bevoll-
mächtigten des Deutschen Reiches in Dänemark
in__K_o_p_e_n_h_a_g_e_n_2
an das Einsatzkommando
in__L_u_x_e_m_b_u_r_g_1
an die I
Einsatzgruppen A bis E,
a è
00
in bob
nachrichtlich
6. AUG. 1943
an die
Höheren 4- und Polizeiführer,
an den
Chef des Fernmeldewesens beim Reichsführer 4
und Chef der Deutschen Polizei
z.Hd.
te
das
Oberk
des
Refer
II
die
Amtsc
und F
Betrifft:
1.7.194
Bezug:
Höheren 4- und Pc
in
-
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